
Freiwilligenarbeit und Ehrenamtliche
Tätigkeiten

Ehrenamtliche Tätigkeiten, die bisher
vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen waren, sowie Freiwilligenarbeit in
der Kranken- und Altenpflege sind zu-
künftig über eine Anmeldung zum Rah-
men-Privathaftpflichtversicherungsver-
trag mitversichert. Gleiches gilt für Tätig-
keiten in der Behinderten- und Jugend-
arbeit oder bei einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit im Sportverein.

Deckschäden zur Hundehaftpflicht-
versicherung mit aufgenommen

In den Bedingungen zum Rahmen-Pfer-
dehaftpflichtversicherungsvertrag war
diese Regelung bereits enthalten, nun
haben wir die Erweiterung auch für den
Hundehaftpflichtversicherungsvertrag
erreichen können: Schäden aus unge-
wollten Deckakten sind ab dem 1. Juli
2009 über eine Anmeldung zu unserem
Rahmenvertrag mitversichert.

Flüssiggastanks 

Flüssiggastanks, die sich auf dem
Grundstück eines selbst bewohnten Ein-
oder Zweifamilienhauses befinden, sind
ab dem 1. Juli 2009 bis zu einem Ge-
samtfassungsvermögen von 5.000 Li-
tern über eine Anmeldung zum Rah-

men-Privathaftpflichtversicherungsver-
trag beitragsfrei mitversichert.

Weitere Bedingungsverbesserungen
zu den Rahmen-Haftpflichtversiche-
rungsverträgen finden Sie auf Seite 4
dieser Ausgabe. 

BdV Mitgliederservice GmbH

So erreichen Sie uns: BdV Mitgliederservice GmbH
Postfach 15 37, 24551 Henstedt-Ulzburg 
Tel. 04193 - 754897, Fax 04193 - 754898 
E-Mail gruppenvers@bundderversicherten.de

Telefonisch stehen wir Ihnen
von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr 
und Freitag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung.

BdV-Gruppenversicherungen

Mai 2009

DIE SEITEN 1 BIS 12 BITTE ZU IHREN VERSICHERUNGSUNTERLAGEN NEHMEN!

Neuigkeiten zur Haftpflichtversicherung

Foto: Dreyling

Die BdV Mitgliederservice GmbH konnte zum 1. Juli 2009 mit der Medien-Versicherung Bedingungsverbesserungen
zum Rahmen-Privathaftpflichtversicherungsvertrag für die BdV-Mitglieder vereinbaren. Diese Veränderungen werden
für alle bereits bestehenden Anmeldungen automatisch übernommen. 
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Kfz-Rahmenvertrag

� In der Kfz-Haftpflichtversicherung
können Sie zwischen einer Deckungs-
summe von 50 Millionen und 100 Millio-
nen Euro wählen. Die Höchstentschädi-
gungssumme für Personenschäden be-
trägt dabei je geschädigte Person maxi-
mal 12 Millionen Euro.
� Tritt innerhalb von 14 Monaten nach
Erwerb Ihres gebrauchten Pkw ein Total-
schaden, eine Zerstörung oder gar der
Verlust des Fahrzeuges ein, wird Ihnen
der gezahlte und nachgewiesene Kauf-
preis entschädigt.
� Sonderausstattungen sind beitrags-
frei bis zur Höchstentschädigungsgren-
ze mitversichert. Diese Entschädigungs-
grenze ist der Zeitwert und beträgt für
Pkw 100.000 Euro.
� Die Umweltschadensversicherung
tritt für die finanziellen Folgen ein, wenn
beispielsweise Benzin bei einem Unfall
Ihres Wagens ausläuft und den öffent-
lichen Boden schädigt.
� Bei Glasbruchschäden wird eine vor-
handene Umweltplakette mit ersetzt.
� Ab der Schadenfreiheitsklasse (SF)

drei können Sie nun in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung
zusätzlich einen Rabattschutz beantra-
gen. Dieser gilt für einen Schaden je
Versicherungsjahr und verhindert, dass
Ihr Vertrag schadenbelastet zurückge-
stuft wird und somit im Folgejahr in die
nächstbessere SF kommt.

Darüber hinaus gelten weiterhin die be-
kannten Merkmale wie zum Beispiel:
� Der Geltungsbereich erstreckt sich
auf Europa und die außereuropäischen
Gebiete, die zur Europäischen Union
zählen.
� Die Mallorca-Police gilt automatisch
und ist beitragsfrei vereinbart. Sie greift
für einen Pkw, ein Wohnmobil oder ein
Krad, welches Sie als Urlauber im Aus-
land (im Geltungsbereich der Versiche-
rung) mieten.
� Schäden durch Tierbisse aller Art
(beispielsweise Marder oder Eichhörn-
chen) sind mitversichert. Darüber hinaus
werden auch Folgeschäden z. B. am
Motor des Fahrzeuges bis zu 2.000 Eu-

ro übernommen. Ausgenommen sind je-
doch Schäden im Fahrzeuginnenraum.
� Über die Wildschadenklausel sind
Schäden durch Zusammenstoß mit Tie-
ren aller Art versichert, also auch z. B.
mit Haustieren oder Vögeln.
� Auf den Einwand der „groben Fahr-
lässigkeit“ wird in der Teil- und Vollkas-
koversicherung verzichtet. Ausgenom-
men von diesem Verzicht ist allerdings
die grob fahrlässige Ermöglichung des
Fahrzeugdiebstahls oder Teile daraus.
Nicht versichert sind ebenfalls Schäden,
die unter Einfluss von Rauschmitteln
(Drogen, Alkohol) verursacht werden.
� Die Leistungs-Update-Garantie ist
enthalten: Wird ein neuer Tarif entwi-
ckelt, der im Vergleich zu Ihrem Tarif 
Leistungsverbesserungen enthält, gel-
ten diese Verbesserungen automatisch
ab dem nächsten 1. Januar auch für Ih-
ren Vertrag. Hierfür müssen Sie persön-
lich nichts unternehmen. Sie werden mit
der jährlichen Beitragsrechnung über die
Verbesserungen, die beitragsfrei bei Ih-
nen eingeschlossen werden, informiert.

Seit Anfang des Jahres 2006 haben Sie als BdV-Mitglied die Möglichkeit, den Kfz-Rahmenvertrag zu nutzen. Dabei bie-
tet Ihnen der Rahmenvertrag nicht nur günstige Beiträge sondern auch gute Leistungen. Diese wurden im Verlauf der
letzten Jahre mehrfach überarbeitet und verbessert. Welche umfangreichen Bedingungen Ihnen der aktuelle Tarif
„Klassik-Garant“ bietet, lesen Sie hier:

Im Leistungsfall können Sie auf den BdV zählen: Wir haben mit der VHV vereinbart, dass der BdV eine Art Ombuds-
mann-Funktion bei der Schadenregulierung ausüben kann.
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BEISPIEL 2: Opel Zafira (0035/373), Neupreis 25.000
Euro, Zulassung in München, Erstzulassung 01.04.2003,
Zulassung auf Versicherungsnehmer 15.08.2004, Mann,
geboren 01.08.1965, Normaltarif (Angestellter im Dienst-
leistungsbetrieb), SF 17, Vollkasko mit 500 Euro SB und
Teilkasko mit 150 Euro SB, Nutzung mit Partner (über 25
Jahre), am Straßenrand abgestellt, 15.000 km jährlich,
Mieter; Jahresbeitrag 2009 (aktueller Tarif 09/2008).

Beiträge in Euro
Deckungssumme

Haftpflicht Kasko Gesamt

224,68 172,65 397,33 50 Mio. Euro

228,38 172,65 401,03 100 Mio. Euro

BEISPIEL 1: VW Golf IV (0603/419), Neupreis
15.000 Euro, Zulassung in Heide, Erstzulassung
08.12.1998, Zulassung auf Versicherungsnehmer
01.05.2002, Frau, geboren 12.04.1976, Beamtentarif
(öffentliche Verwaltung), SF 3, Teilkasko mit 300 Eu-
ro SB, Alleinnutzerin, Garage, 5.000 km jährlich, Mie-
terin; Jahresbeitrag 2009 (aktueller Tarif 09/2008)

Beiträge in Euro
Deckungssumme

Haftpflicht Kasko Gesamt

247,05 51,29 298,34 50 Mio. Euro

251,10 51,29 302,39 100 Mio. Euro



� Von den Kosten für Ersatzteile, Bat-
terie, Bereifung und Lackierung wird bei
Schadenregulierung üblicherweise ein
dem Alter und der Abnutzung entspre-
chender Abzug gemacht (neu für alt).
Die VHV verzichtet auf diesen Abzug bei
Pkw. Dieser Verzicht gilt auch für Radios
und Abspielgeräte (beispielsweise CD
oder Kassetten), Equalizer, Navigations-
systeme und ähnliche Verkehrsleitsyste-
me, Verstärker oder CB-Funkgeräte
kombiniert mit Radio bzw. entsprechen-
de Mehrzweckgeräte.

� Wird Ihr Fahrzeug beschädigt, sind
auch die Kosten für den schadenbeding-
ten Ersatz von Treibstoff versichert.
� Die Entsorgungs- und Zulassungs-
kosten des alten Fahrzeugs werden bei
einem Totalschaden übernommen, wenn
das Ersatzfahrzeug wieder bei der VHV
versichert wird.
� Schäden durch Lawinen und Muren
sind mit eingeschlossen.
� Bei Reparatur einer nicht im Sichtfeld
des Fahrers liegenden Beschädigung
der Windschutzscheibe – ohne deren
Austausch – entfällt die vereinbarte
Selbstbeteiligung.

Darüber hinaus gilt der Zusatzbau-
stein „EXKLUSIV“ automatisch und
Sie erhalten damit weitere Vergünsti-
gungen:
� Kaskoschäden, die Ihnen als Erstbe-
sitzer in den ersten 18 Monaten nach
Erstzulassung des Pkw entstehen, wer-
den zum Neuwert entschädigt.
� Die Kosten für den Austausch von
Schlössern Ihres Pkw und der Ersatz der
Schlüssel selber werden übernommen,

wenn Ihnen die Schlüssel geraubt oder
bei einem Einbruch (jedoch nicht aus
dem Kfz) gestohlen wurden. Bei Liegen-
lassen oder Verlieren der Fahrzeug-
schlüssel wird die Hälfte der Kosten
übernommen.
� In der Teil- und Vollkaskoversiche-
rung gelten Schäden, die während der
Benutzung einer Fähre entstehen, in fol-
genden Situationen als mitversichert: Ihr
Fahrzeug wird durch Sturm über Bord
geschleudert; durch Strandung, Kolli-
sion, Leck oder Untergang des Schiffes

oder in Folge schweren Wetters wird Ihr
Fahrzeug über Bord gehen oder über
Bord gespült; Ihr Fahrzeug wird auf An-
ordnung des Kapitäns über Bord gehen,
um Personen, Schiff oder Ladung zu ret-
ten.
� Die Unterschlagung Ihres Fahrzeugs
ist ausnahmslos mitversichert, beispiels-
weise bei einer Probefahrt.
� Sie erhalten einen Beitragsnachlass
von fünf Prozent auf die üblichen VHV-
Konditionen in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung und 13 Prozent in der Kasko-
versicherung.
� Einige Zusatzleistungen können Sie
selbstverständlich weiterhin optional in
Ihren Vertrag einbinden: Dies sind die
Werkstattbindung und der Auslands-
schutz, der Schutzbrief und die GAP-

Deckung (für Leasing- und kreditfinan-
zierte Fahrzeuge) sowie die Fahrer-Un-
fallversicherung. Ob diese Ergänzungen
für Sie in Frage kommen, können Sie frei
entscheiden – sie sind nach wie vor kein
„Muss“ für Sie.

Möchten Sie Ihren überwiegend privat
genutzten Pkw, Ihren Anhänger, Ihren
Wohnwagenanhänger, Ihr Wohnmobil
oder Ihr Krad über den Rahmenver-
trag versichern und sich dafür ein An-
gebot einholen, so nutzen Sie eine
der beiden Möglichkeiten: 
� Im Internet stellen wir Ihnen einen
Online-Rechner zur Verfügung.  Klicken
Sie hierzu einfach auf www.bundderver-
sicherten.de den Bereich „Gruppenversi-
cherungen” und dort „Kraftfahrzeug” an.
Der jeweilige Rechner zeigt Ihnen nach
Eingabe aller Daten sofort Ihren Beitrag
an. Darüber hinaus können Sie nach der
Berechnung sogar online den Vertrag
abschließen.
� Möchten Sie nicht selber rechnen,
sondern dass wir ein Angebot erstellen,
schicken Sie uns einfach das Angebots-
formular ausgefüllt zu. Das benötigte For-
mular können Sie bei uns per Brief, Fax,
E-Mail oder telefonisch anfordern. Selbst-
verständlich steht es auch auf der Home-
page zum Download zur Verfügung.
Überwiegend oder rein gewerblich ge-
nutzte Fahrzeuge sowie Lkws und
Mofas können über den Rahmenver-
trag leider nicht versichert werden.
Sie haben bereits ein Fahrzeug im
Rahmenvertrag versichert? 
Dann wenden Sie sich bei Fragen oder 
Vertragsänderungen einfach direkt an
die VHV. Dies können beispielsweise
sein: die Bekanntgabe einer neuen Kon-
toverbindung für die Beitragsabbuchung
der Kfz-Versicherung, eine Veränderung
der jährlichen Fahrleistung oder die Än-
derung des Fahrerkreises.
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Telefon: 0511-53 96 88 00
Fax: 0511-90 71-12 95
E-Mail: BdVMail@vhv.de

Sollten Sie mit Ihrem Fahrzeug einen Schadensfall haben, nutzen Sie die 24-
Stunden-Hotline der VHV, die Ihnen schnell und unkompliziert weiterhilft:
01803- 848 767 (9ct/min aus dem deutschen Festnetz, Handy abweichend)
oder, wenn dies einfacher zu merken ist, 01803-VHV SOS
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Haftpflicht ohne und mit 150 Euro Selbstbeteiligung
Deckungssummen pauschal für Personen- und Sachschäden; Brutto-Jahresbeiträge in Euro inkl. 19 Prozent
Versicherungssteuer und Verwaltungsgebühren (mit SB / ohne SB)

Deckungssumme 3 Mio. Euro 5 Mio. Euro
Hund 1. Hund weiterer Hund 1. Hund weiterer Hund

49,12     66,00 43,08   59,00 56,32     72,00 50,26    65,00
Pferd 1. Pferd weiteres Pferd 1. Pferd weiteres Pferd

76,82   104,00 63,60  87,00 83,00   108,00 70,78    92,00
Öltank im Keller/Anbau in der Erde im Keller/Anbau in der Erde
Bis 3.000 Liter 34,26**  37,50** 56,82  65,00 38,88**     45,00** 64,52     74,00
Bis 5.000 Liter 37,34**  42,50** 62,98  73,50 42,98**     51,00** 71,70     85,50
Bis 10.000 Liter 43,48    51,50 75,28  89,50 50,16     62,00 86,06   107,00
Je weitere 1.000 Liter 3,59      4,12 5,13    6,15 4,10       4,91 6,15       7,38
Haus- und Grundbesitz***, Beitragssatz in Euro je 1.000 Euro Bruttojahresmiete (BJM)
Deckungssumme 3 Mio. Euro 5 Mio. Euro
BJM bis 10.000 Euro 4,00 (Mind. 23 Euro)  5,00 (Mind. 23 Euro) 4,61 (Mind. 26 Euro)   5,77 (Mind. 26 Euro)
BJM bis 25.000 Euro 3,59  4,47 4,10 5,12
BJM bis 50.000 Euro 3,18  3,97 3,59   4,47
Diensthaftpflicht- und Dienstschlüsselrisiko: Für Beamte/Angestellte bei Bund, Ländern und Gemeinden mit überwiegender Verwal-
tungstätigkeit, für Richter, Staatsanwälte, Lehrer, Polizeibeamte, soziale Berufe, Berufe im Gesundheitswesen (ausgeschlossen ärztliches
Personal oder Pflegepersonal), Bedienstete von Kommunen und Versorgungsunternehmen ist in Verbindung mit einer Privathaftpflichtversi-
cherung eine Diensthaftpflicht- (Zuschlag jährlich 9,00 Euro) sowie eine Dienstschlüsselversicherung (nur in Verbindung mit der Dienst-
haftpflicht, Zuschlag jährlich 5,50 Euro) möglich. Für Neuanmeldungen gilt für die Diensthaftpflicht eine pauschale Versicherungssumme
von 5 Mio. Euro. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro pro Schadenfall ist vom Versicherten selbst zu tragen. Für das Dienstschlüsselrisiko
liegt die Versicherungssumme bei 15.000 Euro, 10 % der Schadensumme, max. jedoch 500 Euro, sind vom Versicherten zu tragen.

Deckungssumme 3 Mio. Euro 5 Mio. Euro 10 Mio. Euro
Privat* 30,66   49,90  34,26   54,90 48,10    59,90 

Erläuterungen zu Haftpflichtversicherungen
*

**
***

Mitversichert: ein Öltank bis 5.000 Liter im Keller/Anbau, ein Flüssiggastank bis 5.000 Liter auf dem Grundstück, Vermögensschäden
bis 55.000 Euro, Mietsachschäden bis 1 Mio. Euro, ein selbst bewohntes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
Beitragsfrei mitversichert über die Privathaftpflicht, wenn der Tank im selbst bewohnten Ein-/Zweifamilienhaus steht
Bei der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht ist zum Jahresbeitrag eine Verwaltungsgebühr von 4 Euro hinzuzurechnen

Wegfall der Selbstbeteiligung

Für Mietsachschäden an gemieteten
und beweglichen Sachen in Hotels und
gemieteten Ferienhäusern oder Ferien-
wohnungen war bisher ein Selbstbehalt
in Höhe von 150 Euro vereinbart. Dieser
entfällt zum 1. Juli 2009.

Gleiches gilt für Schäden aus der Teil-
nahme am fachpraktischen Unterricht
bei Laborarbeiten. Hier war bisher eine

Selbstbeteiligung in Höhe von 20 %,
mindestens aber 150 Euro vereinbart,
diese entfällt ebenfalls.

Ferienjobs und Betriebspraktika

Schüler von öffentlichen oder gleichge-
stellten privaten Schulen sind bei der
Teilnahme an einem Betriebspraktikum
oder bei Ausübung eines Ferienjobs
über den Rahmen-Privathaftpflichtversi-
cherungsvertrag der Eltern mitversi-
chert. 

Der versicherte Zeitraum ist hier jedoch
auf vier Wochen begrenzt. 

Fordern Sie jetzt die aktuellen Bedingungen bei uns an oder laden sie direkt von der Homepage www.bundderversi-
cherten.de im Bereich “Gruppenversicherungen” herunter.

Neuigkeiten in der Haftpflichtversicherung
(Fortsetzung von Seite 1)

Foto: Dreyling
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Rechtsschutz Versicherungssumme 500.000 Euro, Brutto-Jahresbeiträge inkl. 19 Prozent Ver-
sicherungssteuer und Verwaltungsgebühren. Die Kombination Privat-/Berufs-/
Verkehrs-Rechtsschutz ist für Selbständige nicht möglich.

*Selbstbeteiligung

Beitrag in Euro 
bei 500 Euro SB* 

je Schadenfall

Beitrag in Euro 
bei Ausschluss 

Berufs-Rechtsschutz

Beitrag in Euro 
bei 150 Euro SB* 

je Schadenfall

Beitrag in Euro 
bei Ausschluss 

Berufs-Rechtsschutz
Verkehrs-RS Pkw, 1. Fahrzeug
jedes weitere Fahrzeug

-
-

22,98
15,68

39,50
29,50

-
-

Verkehrs-RS Lkw 48,42 - 86,50 -
Fahrer-RS 20,92 - 36,00 -
Privat-/Berufs-RS
für Nichtselbständige 43,80 34,98 84,00 68,00

Privat-RS für Selbständige 66,56 53,24 113,00 91,00
Privat-/Berufs-/Verkehrs-RS
für Nichtselbständige 77,44 61,96 132,00 106,00

Grundstücks-/Miet-RS 22,56 - 36,00 -
Vermieter-RS (Mindestbeitrag)
Beitrag nach Bruttojahresmiete

67,00
2,51 Prozent

-
-

105,00
2,80 Prozent

-
-

TIPP: Beim Tarif “Ausschluss Berufs-Rechts-
schutz” ist auch die berufliche Tätigkeit Ihres
Partners vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. Es besteht außerdem kein
Schutz für Streitigkeiten aufgrund von Be-
triebsrenten oder der Ausübung eines Mini-
jobs. Wenn Sie Ihre Anmeldung auf diesen
Tarif umstellen möchten, reicht eine formlose
schriftliche Mitteilung aus.

Unfall/Kinder-Unfall Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. 19 Prozent Versicherungssteuer. Dazu
kommt eine Verwaltungsgebühr von 4 Euro jährlich.

Gefahren-
gruppe*

Beitrag in Euro je 1.000 Euro 
bei Unfall-Invalidität

Beitrag in Euro je
1.000 Euro bei 

Unfall-Todohne 
Progression**

mit 
Progression**

Mann* A
B

0,37
0,48

0,52
0,62

0,37
0,48

Frau 0,37 0,52 0,37
Kind*** 0,28 0,38 0,28

BEISPIEL: 100.000 Euro Unfall-Invaliditätsversiche-
rung ohne Progression kosten für eine Frau bzw. ei-
nen Mann der Gefahrengruppe A 100 x 0,37 Euro =
37 Euro + 4 Euro Verwaltungsgebühr = 41 Euro im
Jahr. Ein Ehepaar (Gefahrengruppe A) mit einem
Kind zahlt für eine Unfallversicherung mit je 100.000
Euro Invaliditäts-Grundsumme und mit Progression
(jeweils 225.000 Euro bei Vollinvalidität) insgesamt
nur 154 Euro im Jahr – für die ganze Familie!

Erläuterungen zur Unfallversicherung
Beiträge für Männer werden nach zwei Gefahrengruppen berechnet: Gefahrengruppe A für Berufe ohne körperliche Tätigkeit (z. B. Bü-
rotätigkeit), Gefahrengruppe B für Berufe mit körperlicher Tätigkeit und/oder gefährlicher Tätigkeit
Progression: Durch die Vereinbarung einer Progression steigen die Versicherungsleistungen bei höheren Invaliditätsgraden progressiv
an (ab 25 Prozent Invalidität bis zu 225 Prozent bei 100-prozentiger Unfall-Invalidität).
Die Beiträge für Kinder gelten bis zum Alter von 18 Jahren.

Für eine Anmeldung zum Rahmen-Unfallversicherungsver-
trag, die ohne Progression beantragt wurde, gilt eine beson-
dere Bedingung für einen Invaliditätsgrad ab 90 Prozent.

Führt ein Unfall, der sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres
des Versicherten ereignet, ohne Mitwirkung von Krankheiten
oder Gebrechen zu einer dauernden Beeinträchtigung der kör-

perlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von mindestens 90
Prozent, erbringt der Versicherer die doppelte Invaliditätslei-
stung. Die Mehrleistung wird für jede versicherte Person auf
höchstens 154.000 Euro begrenzt. Bestehen für die versicher-
te Person über den Rahmenvertrag weitere Unfallversicherun-
gen, so gilt der Höchstbetrag für alle Versicherungen zusam-
men.

Anmeldungen zum Rahmenvertrag ohne Vereinbarung einer Progression

*

**

***

Foto: Dreyling
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Hausrat Sie sind über die Hausratversicherung gegen die Gefahren Feuer, Einbruch-Diebstahl, Vandalismus nach
einem Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel versichert. Für Überspannungsschäden durch
Blitzschlag wird eine Entschädigung bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme geleistet. Eine Selbst-
beteiligung von 250 Euro pro Schadenfall kann vereinbart werden.

Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. 18 Prozent Versicherungssteuer zzgl. der Verwal-
tungsgebühr von 4 Euro pro Jahr.
Beiträge in Euro je 1.000
Euro Hausrat-Neuwert

Zone I Zone II Zone III Zone IV Zuschlag
Holzhaus

mit Selbstbeteiligung 0,75 0,92 1,42 1,76 0,15

ohne Selbstbeteiligung 0,92 1,08 1,71 2,10 0,25
Die Einteilung Ihres Wohnortes (nach Postleitzahl) in die Tarifzonen entnehmen Sie bitte unseren
Anmeldeunterlagen, die Sie mit dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO anfordern können.

Hausrat mit Fahrraddiebstahl

HINWEIS: Ihre Versicherungssumme entspricht dem Neuwert Ihres Hausrates. Neuwert bedeutet, es sollte sich um den Wieder-
beschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand handeln. Zur Ermittlung des Hausratwertes ist ein
Versandhauskatalog eine nützliche Hilfe. Die Formel „Quadratmeter Wohnfläche x 650 Euro“ kann gefährlich sein. Haben Sie
sehr viele wertvolle Gegenstände in einer kleinen Wohnung, so können Sie im Schadenfall vollkommen unterversichert sein,
denn Sie erhalten nur die maximal vereinbarte Summe. Dagegen zahlt z. B. ein Student in einer großen Wohnung nach dieser
Formel zu viel Beitrag, wenn er günstig eingerichtet ist.

Sinnvoll ist es also, die tatsächliche Neuwert-Versicherungssumme zu berechnen. Eine Tabelle zur Wertermittlung kann bei uns
angefordert werden. Die Summe sollte von Zeit zu Zeit überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Sie haben die Möglichkeit, gegen einen geringen Mehrbeitrag Ihre Fahrräder über den Rahmen-Hausratversicherungsvertrag
zum Neuwert mitzuversichern. Möglich ist dabei die Wahl einer Entschädigungsgrenze in Höhe von 1 oder 2 Prozent der Haus-
rat-Versicherungssumme. Bei Einschluss der Fahrräder gilt eine Selbstbeteiligung von 100 Euro pro Schaden. Bitte bedenken
Sie, dass in Ihrer Hausratversicherung die Fahrräder nur gegen Einbruchdiebstahl aus einem geschlossenen Gebäude/Raum
oder einer verschlossenen Garage mitversichert sind.
Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. Versicherungssteuer. Dazu kommt eine Verwal-
tungsgebühr von 4 Euro pro Jahr.

Beitragsaufschlag in Euro je
1.000 Euro Hausrat-Neuwert

Fahrraddiebstahl 
bis 1 Prozent der 

Versicherungssumme

Fahrraddiebstahl 
bis 2 Prozent der 

Versicherungssumme
Zone I 0,14 0,28
Zone II 0,15 0,30
Zone III 0,16 0,32
Zone IV 0,16 0,32

Die Einteilung Ihres Wohnortes (nach Postleitzahl) in die Tarifzonen entnehmen Sie bitte unseren
Anmeldeunterlagen, die Sie mit dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO anfordern können.

Hausrat Elementar Versicherte Gefahren: Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. Pro Schadenfall 10 Prozent Selbst-
beteiligung, mindestens 500 Euro, höchstens 1.500 Euro.

Die Elementarschadenversicherung ist
nur in Verbindung mit einer Anmeldung
zum Rahmen-Hausratversicherungs-
vertrag möglich. Es handelt sich um-
Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. Versi-
cherungssteuer. Dazu kommt eine Ver-
waltungsgebühr von 4 Euro pro Jahr.

Beitrag in Euro je 1.000 Euro Hausrat-Neuwert 
Zone E 1 0,10
Zone E 2 0,15
Zone E 3 grundsätzlich nicht versicherbar

Die Einteilung Ihres Wohnortes (nach Postleitzahl) in die Tarifzonen entnehmen Sie bitte unseren
Anmeldeunterlagen, die Sie mit dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO anfordern können.

Foto: Dreyling

Foto: Dreyling
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Wohngebäude Versicherte Gefahren: Feuer, Blitz, Sturm, Hagel, Leitungswasser für massive Gebäu-
de. Für Sturm- und Hagelschäden kann eine Selbstbeteiligung von 250 Euro pro Scha-
denfall vereinbart werden. 

Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. 17,75 Prozent Versicherungssteuer für Versicherungsschutz mit Feuer und 19 Prozent für Ver-
sicherungsschutz ohne Feuer. Dazu kommt eine Verwaltungsgebühr von 4 Euro jährlich.

Häuser bis zehn Jahre alt Häuser älter als zehn Jahre

Beitrag in Euro je
1.000 Mark 
(Wert 1914)*

Ohne Selbst-
beteiligung

Mit Selbst-
beteiligung

Ohne Selbst-
beteiligung

Mit Selbst-
beteiligung

Zone I 0,53 0,42 0,58 0,46
Zone II 0,59 0,48 0,64 0,52

Die Einteilung Ihres Wohnortes (nach Postleitzahl) in die Tarifzonen entnehmen Sie bitte unseren
Anmeldeunterlagen, die Sie mit dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO anfordern können.

Sollten Sie Ihr Holzhaus versichern
wollen oder die Fassadenverkleidung
Ihres Hauses aus Holz oder Schiefer
sein, wird ein Zuschlag fällig. Für die
Gefahren Feuer, Blitz, Sturm, Hagel,
Leitungswasser sind zusätzlich 0,30
Euro je 1.000 Mark (Wert 1914) zu zah-
len. Werden nur die Gefahren Sturm,
Hagel, Leitungswasser versichert, be-
läuft sich der Zuschlag auf 0,20 Euro.

Erläuterungen zur Wohngebäudeversicherung
* Der Wert 1914 berechnet sich wie folgt: Wiederaufbauwert geteilt durch Baukostenindex 11,90. 

Beitragsberechnung: Wert 1914 x Beitragsfaktor 15,0 x Beitragssatz : 1.000 + Verwaltungsgebühr 4 Euro.

Wohngebäude Elementar
Versicherte Gefahren: Überschwemmung, Erdbeben, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch.
Pro Schadenfall 10 Prozent Selbstbeteiligung, mindestens 500
Euro, höchstens 1.500 Euro.

Die Elementarschadenversicherung ist nur in Verbindung mit einer Anmeldung zum Rahmen-Wohngebäudeversicherungs-
vertrag möglich. Brutto-Jahresbeitragssätze inkl. 19 Prozent Versicherungssteuer zzgl. der Verwaltungsgebühr von 4 Euro
jährlich.

BEISPIEL: Ein Haus mit einem Wiederaufbauwert von 202.300 Euro hat einen Wert 1914 von ca. 17.000 Mark. (202.300 : 11,9).
Wert 1914 (17.000) x 15,0 Beitragsfaktor = 255.000, geteilt durch 1.000 (weil je 1.000 Mark) = 255 x Beitragssatz 0,52 Euro (sie-
he oben: in Zone II mit 250 Euro Selbstbeteiligung bei Sturm/Hagel) = 132,60 Euro + 4 Euro Verwaltungsgebühr = 136,60 Euro
Jahresbeitrag. 

Beiträge in Euro je 1.000 Mark (Wert 1914)*
Zone E 1 0,10
Zone E 2 0,15
Zone E 3 grundsätzlich nicht versicherbar

Die Einteilung Ihres Wohnortes (nach Postleitzahl) in die Tarifzonen entnehmen Sie bitte unseren
Anmeldeunterlagen, die Sie mit dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO anfordern können.

Erläuterungen zur Elementarschadenver-
sicherung
* Der Wert 1914 berechnet sich wie folgt:

Wiederaufbauwert geteilt durch Baukosten-
index 11,90. Beitragsberechnung: Wert
1914 x Beitragsfaktor 15,0 x Beitragssatz :
1.000 + Verwaltungsgebühr 4 Euro.

Photovoltaikanlagen Versicherungsschutz besteht für die Elektronik- einschl. Ertragsausfallversi-
cherung, die Montage- sowie die Betreiberhaftpflichtversicherung. Pro Scha-
denfall gilt eine Selbstbeteiligung von 150 Euro.

Die Photovoltaikanlagenversicherung
ist nur in Verbindung mit einer Anmel-
dung zum Rahmen-Wohngebäudever-
sicherungsvertrag möglich. Brutto-Jah-
resbeitragssätze inkl. 19 Prozent Versi-
cherungssteuer zzgl. der Verwaltungs-
gebühr von 4 Euro jährlich.

Jahresbeiträge nach Leistung der Anlage

bis 5 kWp 83 Euro

bis 10 kWp 108 Euro

Erklärung zur Photovoltaikanlagen-
versicherung

Wenn Sie eine Photovoltaikanlage be-
treiben, sollten Sie die besonderen Risi-
ken, die nicht über die Haftpflicht- und
Wohngebäudeversicherung versichert
werden, mit einer gesonderten Versi-
cherung abdecken. Anlagen mit einer
Leistung von bis 10 kWp können Sie
jetzt auch über unseren Rahmenvertrag
versichern. Voraussetzung dafür ist,

dass das Objekt, auf dem die Anlage in-
stalliert ist, über den Rahmen-Wohnge-
bäudeversicherungsvertrag versichert
ist. 

Foto: Dreyling
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Risikoleben/Berufsunfähigkeit
Profitieren auch Sie von der langjährigen Zusammenarbeit mit der Hannoverschen Leben (HL) und sparen Sie bei der
Risikolebensversicherung sowie der Risikolebensversicherung mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung.
Sie haben Hinterbliebene abzusichern?
Dann schützen Sie sie vor finanziellen Eng-
pässen mit einer Risikolebensversicherung.
Die Versicherungssumme wird an Bezugs-
berechtigte oder Erben ausgezahlt, wenn Sie
während der Vertragslaufzeit versterben. Es
können auch zwei Personen über eine Risi-
kolebensversicherung versichert werden:
Partnertarif. Die Leistung wird aber nur ein-
mal fällig, wenn eine der beiden verstirbt.

Denken Sie auch an sich. Sichern Sie Ihren
Lebensstandard, für den Fall, dass Sie Ihrem
Beruf wegen einer Krankheit oder eines Un-
falls dauerhaft nicht mehr nachgehen kön-
nen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung
zahlt Ihnen in einer solchen Situation eine
monatliche Rente. Sie kann als Zusatz zur
Risikolebensversicherung vereinbart wer-
den. Sie haben einen Kredit laufen? Dann
können Sie mit einer Restschuldversiche-
rung sicherstellen, dass Ihre Hinterbliebenen
das Geld zurückzahlen können. Die Rest-
schuldversicherung ist eine Risikolebensver-
sicherung, bei der sich die Versicherungs-
summe senkt. Sie kann sich um einen fes-
ten Betrag oder angepasst an Ihren Kredit
reduzieren.

Holen Sie sich Ihr persönliches Angebot ein
und fordern Sie dazu die Unterlagen an.
Schneller kommen Sie über das Internet
unter www.bdv.info/hl an ein Angebot. Eine
gute Nachricht: Wenn Sie die Versicherung
über das Internet abschließen, erhalten Sie
einen Online-Bonus von 20 Euro.

Risikolebensversicherung
Für Nichtraucher (NR) und Raucher (R), 100.000 Euro bei Tod, variable* und feste* Jahres-
beiträge (gerundet auf volle Euro)

Laufzeit bis 
zum 65. 

Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

NR R NR R NR R NR R
30 50 66 152 373 32 44 93 232
40 68 130 223 558 53 99 140 345
50 164 403 338 868 115 253 206 522

Risikolebensversicherung
mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
Für Nichtraucher (NR) und Raucher (R), 100.000 Euro bei Tod und 1.000 Euro monatliche
Berufsunfähigkeitsrente, variable* und feste* Jahresbeiträge (Tarif Comfort-BUZ Plus).
Die Hannoversche Leben unterscheidet zur Berufsunfähigkeitszusatzversicherung zwischen
vier Berufsgruppen. Die Beispieltabellen zeigen Ihnen die Beitragsspanne. Die Höhe des
Beitrags kann also aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit abweichen. Ihr Beitrag erhöht sich,
wenn Sie Motorrad fahren oder Flugsport ausüben.

Beispielberufe für Berufsgruppe 1: Versicherungs-/Bankkaufmann, Dipl.-Betriebswirt, Arzt,
Rechtsanwalt 

Laufzeit bis 
zum 65. 

Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

NR R NR R NR R NR R
20 318 326 443 606 167 173 366 470
30 328 344 556 794 220 231 519 669
40 410 472 786 1.158 406 453 764 995

Beispielberufe für Berufsgruppe 4: Gastronom, Raumpfleger, Bierbrauer, Chemiearbeiter
(Gefahrstoffe), Hafenarbeiter, Pyrotechniker 

Laufzeit bis 
zum 60. 

Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

NR R NR R NR R NR R
20 902 910 929 1.056 455 461 762 1.056
30 934 950 1.065 1.254 617 628 1.062 1.254
40 1.098 1.159 1.384 1.689 1.110 1.156 1.511 1.689

*Die variablen Beiträge werden jedes Jahr entsprechend dem erreichen Lebensalter be-
rechnet, sind also anfänglich sehr niedrig und steigen später an. Bei dem Tarif mit den fes-
ten Beiträgen sind über die Laufzeit konstante Beiträge zu zahlen.

Neuerungen...
... seit dem 20.03.2009 im Überblick:
Vorläufiger Versicherungsschutz
Sobald der Antrag für eine Risikolebens-
versicherung bei der Hannoverschen
Leben eingegangen ist, sind Sie im Rah-
men der Bedingungen für den vorläufi-
gen Versicherungsschutz sofort versi-
chert.
Anhebung der Endaltersgrenze
Eine Risikolebensversicherung können
Sie künftig mit einer Laufzeit bis zum 75.
Lebensjahr abschließen.
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Risikoleben/Berufsunfähigkeit
Sorgen Sie vor, damit Sie bei Berufsunfähigkeit Ihren Lebensunterhalt weiter finanzieren können: Über den BdV-Rah-
menvertrag mit der mamax können Sie zwischen der Berufsunfähigkeitsversicherung als separaten Vertrag oder kom-
biniert mit der Risikolebensversicherung wählen. Die Risikolebensversicherung können Sie ebenfalls einzeln haben.
Ihnen drohen finanzielle Engpässe,
wenn Sie durch Krankheit oder Unfall
auf Dauer nicht mehr in Ihrem Beruf ar-
beiten können? Dann sichern Sie Ihr
Einkommen mit der Berufsunfähigkeits-
versicherung ab. Denn die zahlt Ihnen in
einem solchen Fall eine Rente. Unab-
hängig von Ihrem tatsächlichen Einkom-
men können Sie eine monatliche Rente
von 1.000 Euro vereinbaren, auch als
Schüler.
Ihre Hinterbliebenen sollen ebenfalls vor
wirtschaftlichen Schwierigkeiten be-
wahrt werden. Die Risikolebensversi-
cherung hilft dabei. Versterben Sie, er-
hält Ihre Familie die Versicherungssum-
me. 
Sie fragen sich, was das kosten würde?
Dann fordern Sie gleich Ihr persönliches
Angebot an. Lassen Sie sich die Unter-
lagen bequem nach Hause schicken
(siehe Seite 31 der BdV-INFO). Oder
berechnen Sie Ihren Beitrag über die
Internetseiten des BdV unter
www.bdv.info/mamax. Als BdV-Mitglied
können Sie online auch einen Antrag
stellen.
Sie haben keine Angehörigen abzusi-
chern? Ihnen kommt es nur auf den
Schutz bei Berufsunfähigkeit an? Dann
kommt die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung als einzelner Vertrag in Frage. Un-
ser Tipp: Vergleichen Sie die Beiträge
mit der Risikolebensversicherung mit
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung.
Oft ist der Beitrag für die Kombination
günstiger. Sie bekommen den Todesfall-
schutz also „kostenlos” dazu. Wählen
Sie die Versicherungssumme so gering
wie möglich. Sie muss mindestens dem
30-fachen der monatlichen Berufsunfä-
higkeitsrente entsprechen.

Risikolebensversicherung
mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
Für Nichtraucher (NR) und Raucher (R), 100.000 Euro bei Tod und 1.000 Euro monatliche
Berufsunfähigkeitsrente, variable* und feste* Jahresbeiträge (gerundet auf volle Euro).
Die mamax teilt die Berufe zur Berufsunfähigkeitsversicherung in vier Gruppen ein. Der Ver-
sicherungsschutz kann je nach Beruf maximal bis zum 67. Lebensjahr vereinbart werden.
Die Höhe des Beitrags kann aufgrund Ihrer Risiko-Situation von diesen Angaben abweichen. 

Beispielberufe für Berufsgruppe 1: Anwalt, Apotheker, Notar, Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Betriebs-
wirt, Elektroingenieur, Genforscher, Hochschullehrer

Laufzeit bis 
zum 65. 

Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

NR R NR R NR R NR R
20 205 231 470 760 97 112 407 602
30 239 283 605 1.027 146 173 559 841
40 348 481 849 1.503 344 443 800 1.232

Beispielberufe für Berufsgruppe 4: Eisenwerkarbeiter, Hochofenarbeiter
Laufzeit bis 

zum 60. 
Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

NR R NR R NR R NR R
20 454 481 742 956 228 243 682 822
30 627 671 913 1.229 432 458 937 1.146
40 947 1.080 1.190 1.692 980 1.079 1.294 1.623

Berufsunfähigkeitsversicherung
Für Nichtraucher und Raucher, 1.000 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente, variable* und
feste* Jahresbeiträge (gerundet auf volle Euro).
Berufsgruppe 1: 

Laufzeit bis 
zum 65. 

Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

20 145 359 81 367
30 219 465 145 506
40 323 641 346 721

Berufsgruppe 4: 
Laufzeit bis 

zum 60. 
Lebensjahr; 
Eintrittsalter

Beiträge für den Mann in Euro Beiträge für die Frau in Euro
variabel* fest* variabel* fest*

20 452 752 243 740
30 698 924 497 1.023
40 1.063 1.177 1.131 1.401

* Die variablen Beiträge werden jedes Jahr
entsprechend dem erreichten Lebensalter be-
rechnet, sind also anfänglich sehr niedrig und
steigen später an. Bei dem Tarif mit den fes-
ten Beiträgen sind über die Laufzeit konstante
Beiträge zu zahlen.
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Erläuterungen zu Beitragsabbuchungen
Mitglieder fragen immer wieder beim BdV an, wofür Beiträge von ihrem Konto abgebucht wurden. Oder sie verlangen
Bescheinigungen über ihre Beitragszahlungen zum Nachweis der Sonderausgaben in der Steuererklärung (Haft-
pflicht, Unfall). Die Daten kann man den Kontoauszügen entnehmen und die Beitragszahlungen dem Finanzamt mit
Kopien der Versicherungsbestätigung und der Kontoauszüge nachweisen. Deshalb folgende Informationen:

So sehen auf Ihrem Kontoauszug die Angaben zu den Lastschriftabbuchungen aus:

05.01. Lastschrift (Einzug)

Bund der Versicherten e. V.

-225,93

Beitrag 123456      4,00 EUR steuerl. absetzbar   16,00 EUR 

U 62,88 EUR 

PH 15,33 EUR H   50,31 EUR 

W 52,85 EUR HH 24,56 EUR 

Die Abkürzungen bezeichnen folgende Versicherungsarten:

U = Unfall PF = Pferdehaftpflicht F =     Fahrrad
H = Hausrat O = Öltankhaftpflicht E =     Elementar
PH = Privathaftpflicht W = Wohngebäude R =  Rechtsschutz
HH = Hundehaftpflicht HG = Haus und Grund PV = Photovoltaik

Mitgliedsbeiträge und Gebühren

BdV-Mitgliedsbeitrag
allgemein 40 Euro
für junge Leute (bis 25 Jahre) 20 Euro

Anmeldungen/Änderungen
zu Gruppenversicherungen
allgemein 3 Euro
zur Wohngebäudeversicherung 6 Euro

BdV-Aufnahmegebühr 8 Euro

Mahngebühr 5 Euro Verwaltungsgebühr pro Jahr 4 Euro

Wichtig für die Abbuchung des ersten Beitrags:

Mit dem Erstbeitrag, der sich aus Ih-
rer Versicherungsbestätigung ergibt,
wird einmalig eine Anmelde- bzw.
Veränderungsgebühr von 3 Euro er-
hoben, bei Anmeldungen zum Rah-
men-Wohngebäudeversicherungs-
vertrag 6 Euro. Erste Abbuchungen

oder Abbuchungen nach Verände-
rungen erfolgen zeitanteilig, also nur
für die ab Beginn oder ab Verände-
rung verbleibende Zeit bis zur nächs-
ten Hauptfälligkeit zum 1. Januar
oder 1. Juli. Abbuchungen von Erst-
beiträgen/Änderungsbeiträgen sowie

Abbuchungen nach Rücklastschrif-
ten erfolgen immer zum Monatsan-
fang. Bei Veränderungen werden
außerdem bereits abgebuchte Bei-
träge berücksichtigt.



Abgeschlossen wurden diese Rahmen-
verträge zu Haftpflicht-, Hausrat-, Fahr-
rad-, Unfall-, Wohngebäude-, Photovol-
taik-, Elementar-, Rechtsschutz-, Risi-
kolebens-, Berufsunfähigkeits- und Kfz-
Versicherungen. Sie bestehen bei der
Medien-Versicherung, der Hannover-
schen Leben, der mamax Lebensversi-
cherung sowie der VHV. Mit über
140.000 Anmeldungen hat sich mittler-
weile die Mehrheit der Mitglieder über
diese Rahmenverträge versichert. Tau-
sende von Schäden wurden seither re-
guliert. 

Gebühren / Zahlungsweise
Weil der Abschluss und die Verwaltung
der Rahmenverträge nicht durch die
satzungsmäßige Gemeinnützigkeit des
BdV gedeckt ist, wurde die „BdV Mit-
gliederservice GmbH” gegründet, die
diese Verträge verwaltet und die sich
aus Gebühren finanziert, die Mitglieder
für die Anmeldung und für die Beitrags-
verwaltung bezahlen. Über die Anmel-
de-/Änderungsgebühren (zwischen drei
und sechs Euro) informieren die Anmel-

deformulare. Die Verwaltungsgebühren,
die auch die Kosten der Schadenbear-
beitung decken, betragen zwei Euro je
Beitragsabbuchung, die durch Verwal-
tungszuschläge in die Gruppenversi-
cherungsbeiträge eingerechnet sind.
Die Beitragsabbuchung, für die dem
BdV eine Einzugsermächtigung (§ 4
Abs. 2 der Satzung) zu erteilen ist, er-
folgt zusammen mit der Abbuchung des
Mitgliedsbeitrages jeweils halbjährlich
zum 1. Januar und zum 1. Juli. Die Bei-
tragsabrechnung und die Vertragsver-
waltung der Lebens- und Berufsunfä-
higkeits- sowie der Kfz-Versicherung
werden durch die Versicherungsunter-
nehmen direkt durchgeführt. 

Der Versicherungsschutz kommt so
zustande
Das Mitglied fordert die Unterlagen
beim BdV oder der BdV Mitgliederservi-
ce GmbH an, erhält ein Produktinforma-
tionsblatt samt der Versicherungsbedin-
gungen, füllt ein Anmeldeformular aus
und erhält von der BdV Mitgliederservi-
ce GmbH eine Versicherungsbestäti-

gung sowie die Hinweise im Schaden-
fall. Zu Lebens-, Berufsunfähigkeits-
und Kfz-Versicherungen gibt es eine
Police direkt vom Versicherungsunter-
nehmen. Danach werden die Beiträge
per Lastschrift eingezogen. 

Abmeldung / Kündigung
Abmeldungen durch das Mitglied sind
halbjährlich bis zu zwei Wochen vor je-
der Hauptfälligkeit zum 1. Januar oder
1. Juli möglich. Der Versicherungs-
schutz verlängert sich automatisch um
einen weiteren Abrechnungszeitraum,
wenn keine Abmeldung erfolgt. Eine Ab-
meldung zum Rahmenvertrag durch die
BdV Mitgliederservice GmbH erfolgt mit
einer Frist von drei Monaten zum 1.1.
eines jeden Jahres (kürzere Abmelde-
fristen können nach einer Schadenre-
gulierung oder Gefahrerhöhung ange-
wendet werden). 

Wenn das Mitglied seine BdV-Mitglied-
schaft kündigt, laufen die Lebens- und
Berufsunfähigkeitsversicherungen bei
dem Versicherungsunternehmen weiter.
Anmeldungen zum Kfz-Rahmenvertrag
können im Direktgeschäft bei der VHV
zu deren Konditionen fortgeführt wer-
den. Bei den anderen Rahmenverträ-
gen erlischt mit dem Ende der BdV-Mit-
gliedschaft der Versicherungsschutz.
Soweit der Versicherer zur Wohngebäu-
deversicherung eine oder mehrere Si-
cherungsbestätigungen abgegeben hat,
setzt eine Abmeldung vom Rahmen-
Wohngebäudeversicherungsvertrag
voraus, dass die Freigabe des Siche-
rungsgläubigers mindestens einen Mo-
nat vor Ablauf schriftlich beim Versiche-
rer vorliegt. 

Wichtige Informationen
Bei Veränderungen in den Rahmenver-
trägen erhalten die Gruppenversicher-
ten Nachricht – bei positiven Verände-
rungen durch die Beilage der BdV Mit-
gliederservice GmbH zur BdV-INFO, bei
nachteiligen Veränderungen durch indi-
viduelle Mitteilungen.
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Gruppenversicherungen:
Wie funktionieren sie?
Die BdV Mitgliederservice GmbH hat mit verschiedenen Versicherungsunter-
nehmen provisionsfreie Rahmenverträge abgeschlossen, zu denen sich BdV-
Mitglieder anmelden können.

Foto: Dreyling



Zu allen Versicherungen
Veränderungen am versicherten Risiko mit
Auswirkungen auf die Versicherungssumme
(insbesondere zu Hausrat- und Wohngebäu-
de-, aber auch zu Unfallversicherungen).
Bedarfsermittlungstabellen anfordern mit
dem Formular auf Seite 31 der BdV-INFO.

Zur Haftpflichtversicherung
Neue Risiken oder Risikoveränderungen
(Kinder sind nach der Ausbildung nicht mehr
mitversichert, Hund gekauft...).

Zur Rechtsschutzversicherung
� Kfz-Wechsel (neues Kennzeichen) und
weitere Fahrzeuge, wenn Sie nach § 21 Ver-
kehrs-Rechtsschutz versichert sind. Bei der
Kombination Privat-/Berufs- und Verkehrs-
Rechtsschutz für Nichtselbständige nach §
26 zum Jahresbeitrag von 77,44 Euro (mit
500 Euro SB) bzw. 132,00 Euro (mit 150 Eu-
ro SB) sind Änderungsmitteilungen bezüg-
lich der Fahrzeuge nicht notwendig, da auto-
matisch alle Fahrzeuge mitversichert sind,
die auf die versicherte Person und den Ehe-
partner sowie auf minderjährige Kinder zu-

gelassen sind.
� Wechsel im Beruf (bei Aufnahme oder
Aufgabe einer selbständigen, freiberuflichen
oder gewerblichen Haupt- oder Nebentätig-
keit)
� Änderungen der Mieteinnahmen (bei
Vermieter-Rechtsschutz nach § 29)

Zur Unfallversicherung
Wechsel im Beruf und der Gefahrengruppe
(nur MÄNNER), dauernde Pflegebedürftig-
keit (meist kein Vers.-Schutz mehr).
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Wichtige Mitteilungen für Gruppenversicherte
Das müssen Sie stets melden, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Wir sind für Sie da!
Haben Sie Fragen zu Ihren Anmeldungen zu den
Rahmenverträgen? Diese Mitarbeiter helfen Ihnen
gern weiter.

Doris Oeverdieck

Ihnen stellen sich Fragen zur Hausrat-
versicherung? Dann rufen Sie mich ein-
fach an. Behilflich bin ich Ihnen auch,
wenn Sie Ihre Anmeldungen ändern
müssen. Sie erreichen mich per E-Mail
unter doeverdieck@bundderversicher -
ten.de. 

Kirsten Boss

Sie haben ein Anliegen zur Unfallversi-
cherung? Dann bin ich für Sie da. Auch in
traurigen Situationen wie bei Todesfällen
bin ich Ihr Ansprechpartner. Sie können
mir eine E-Mail an kboss@bundderversi-
cherten.de schreiben, ich helfe Ihnen
gern.

Vielleicht kennen Sie meine Stimme
schon. Denn ich bin Ihr erster Kontakt,
wenn Sie uns anrufen. Neben meiner
Tätigkeit in der Telefonzentrale der BdV
Mitgliederservice GmbH bin ich für die
allgemeine Büroorganisation in unse-
rem Team zuständig. 

Yvonne Blankau

Heidemarie Hesebeck
Sie haben Fragen oder Änderungswün-
sche zu Ihrer Wohngebäudeversicherung?
Ich helfe Ihnen gern weiter. Wenn Sie
Unterstützung beim Ausfüllen der Anmel-
dung oder bei der Ermittlung Ihrer Versi-
cherungssumme benötigen, schreiben Sie
mir einfach eine E-Mail:
hhesebeck@bundderversicherten.de. 

Thomas Kahrau

Wenn es um den Kfz-Rahmenvertrag geht,
bin ich für Sie zuständig. Auch wenn Sie
geheiratet haben, können Sie sich bezüg-
lich nötiger Änderungen an mich wenden.
Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an
tkahrau@bundder versicherten.de. 

Susanne Westphal

Informationen zu Haftpflichtversiche-
rungen bekommen Sie bei mir. Ich küm-
mere mich um Ihre Änderungswünsche
und berate Sie beim Ausfüllen der An-
meldeunterlagen. Haben Sie Fragen?
Dann mailen Sie mir: swestphal@bund-
derversicherten.de. Ich bin für Sie da.

Anja Hardekopf

Wenn Sie Veränderungen zu Ihrer Rechts-
schutzversicherung melden möchten, bin
ich Ihre Ansprechpartnerin. Ich helfe Ihnen
außerdem, wenn Sie sich getrennt haben
oder vorübergehend im Ausland leben
werden. Per E-Mail erreichen Sie mich un-
ter ahardekopf@bundderversicherten.de Fo
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